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Schwarzwald-Baar Klinikum
Pflegedirektion
Leitender Pflegedirektor Arne Holthuis

Klinikstraße 11
78052 Villingen-Schwenningen

Telefon:  +49 (0) 7721 93-0
Direkt: +49 (0) 7721 93-1700
Fax: +49 (0) 7721 93-91709

E-Mail: pdl.sekretariat@sbk-vs.de
Internet: www.sbk-vs.de

Sie haben Fragen?

Wir informieren Sie gerne.  

Joachim Kwiotek 

Stabstelle Personalmanagement Pfl ege

Telefon: 07721 93-1702

Ramona Kopp

Assistenz Pfl egedirektion

Telefon: 07721 93-1701

E-Mail: pdl.sekretariat@sbk-vs.de

Weitere Informationen

Weitere Informationen bezüglich Ihrer Aner-

kennung erhalten Sie direkt auf der Homepage 

des Regierungspräsidiums Stuttgart: 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Ge-

sundheit/Seiten/Auslaendische-Abschluesse.aspx 

Und zur Region (wohnen und leben) unter: 

www.villingen-schwenningen.de

www.donaueschingen.de
Anerkennung ausländi-
scher Berufsabschlüsse 
im Pfl egedienst 

PFLEGEDIENST

INFORMATION



Unser Klinikum 

Das Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen 

ist akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Frei-

burg und ein zukunftsorientiertes Krankenhaus der Maxi-

malversorgung. Es umfasst an zwei räumlich getrennten 

Betriebsstellen (Villingen-Schwenningen und Donaue-

schingen) in 22 Instituten und zwei Belegabteilungen mit 

insgesamt 1.108 Betten. Es gehört zu den zehn größten 

nicht universitären Kliniken in Baden-Württemberg und 

zählt zu den 80 größten Kliniken in Deutschland. Ange-

gliedert sind eine Hebammenschule, eine Pflegeschule 

mit generalistischer Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum 

Pflegefachmann sowie eine OTA/ATA-Schule. Als staat-

lich anerkannte Weiterbildungsstätte bietet das Klinikum 

außerdem verschiedene Qualifizierungen.

	

Das Anerkennungsverfahren 

Das Schwarzwald-Baar Klinikum gibt Ihnen die Mög-

lichkeit, die Anerkennung Ihres pflegerischen Berufsab-

schlusses in Deutschland im Rahmen eines Anerken-

nungspraktikums (nach Vorgabe des Regierungspräsidi-

ums) zu erlangen. 

Arbeitszeiten

Die Arbeitszeiten sind durch Früh-, Spät, Nacht-, Wo-

chenend- und Feiertagsdienstes dienstplanmäßig gere-

gelt. 

Verpflegung

Im Klinikum wird Frühstück, Mittag- und Abendessen 

preisgünstig angeboten. 

Vergütung

Während des Anerkennungsverfahrens erhalten Sie das 

Entgelt eines/einer Pflegehelfers/Pflegehelferin. 

Kleidung 

Die Dienstkleidung wird vom Klinikum gestellt. Für be-

queme Arbeitsschuhe müssen Sie selbst sorgen (rutsch-

sichere Sohle, hinten geschlossen bzw. mit Riemen). 

Wohnungssuche 

Über unsere „SBK-Wohnungsbörse“ sind Sie jederzeit 

über die aktuellen Wohnungsangebote in der Region 

informiert. 

Berufliche Perspektive 

Im Anschluss an das Anerkennungsverfahren und nach 

erfolgreich abgeschlossener Anerkennung ist eine Über-

nahme in ein Beschäftigungsverhältnis am Schwarz-

wald-Baar Klinikum möglich. Außerdem ergeben sich mit 

dem anerkannten Berufsabschluss vielschichtige Mög-

lichkeiten, sich weiter zu qualifizieren. 

Bewerbungsunterlagen
Um sich zu bewerben, benötigen Sie:

>	 Bewerbungsschreiben 

>	 Lebenslauf

>	 eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Stu-
dium zum/zur Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpfle-
ger/in aus dem Herkunftsland

>	 ein bereits gestellter Antrag beim Regierungspräsidium 
Stuttgart auf berufliche Anerkennung in Deutschland 
(ausreichend ist die Vorlage des Bescheids über die 
Defizite)

>	 bestandenes, vorliegendes Sprachzertifikat  
(mind. Sprachniveau B2)

>	 Nachweis weiterer Voraussetzungen, z.B. Arbeits- und  
Aufenthaltserlaubnis, gesundheitliche Eignung…


